
S'wal : Dienstag», Donnerstags
mit den wöchentlichen Freibeilagen

aSblatt" und »Des Landmann«

für den Kreis Usingen.
ochenblatt' .

Druck und Verlag van
R. Wagner'  Buchdruckerei in Ufingen.

Schriftleit .lg : Richard Wagner.

Fernsprecher Nr. 21.

Bezugspreis : Durch die Post bezogen vierteljährlich
1,50 Mk. (außerdem 24 Pfennige Bestellgeld.) Im
Berlage für den Monat 48 Pfg . — EiurückungSgebühr:
Anzeigen 20 Pfg.. ReNamen 40 Pfg . die Garmond,eilt.

Samstag , den 7 . Juli 1917. 52. Jahrgang.

Mlichtt Teil.
Seiten Bürgermeister des Kreiser.

lfabnlliLn Bürgermeister ersuche ich. etwaige
iP:c .T uf stuschüffe zu Vijinalwegebauten aur

. HM-ndlschen Mitteln für das Elairjahr
I. f, J mit ausführlicher Begründung bi»

- ^ iL 15  Oktober b. I ». einzureichn
. _ '.„'nage müssen— getrennt nach Neu-
»6 elultungsbauten— enthalten:

ß nähere Bezeichnung des Wege» und

gngabe der Gesamtkosten;
Prozentsatz und den Gesamtbetrag der

tiWZi  im lausenden EtatSjahre und den
"| Wiito  Prozentsatz in den3 vorhergegangr-

Pfß.gg Begründung der Antrags unter Er«
Bedeutung der Weges, des Umfange»

aus demselben, sowie bei Unterhaltung»,
derzeitigen Zustandes de» Wege»;
Gesamtbeträge, welche die Gemeinde

Zwecke in den Jahren 1914, 1915
tzetrrnnl für jede» Jahr) aufgewendet

. M^ Ausstellung der Kostenanschläge wollrn
Bürgermeister mit den zuständigen

IiMistern baldigst in Verbindung setzen.
17■ L den 29. Juni 1917.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.
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Usingen, den 2. Juli 1917.
Veranlasiung vor, die Herren Bürgcr-
die diesseitige Verfügung vom 14.
Nr. 2688, Kreirblatt Nr. 38, be.

indhaltung der Feuerlöschgerätc Spritzen.
Feuerwehrübungen, zur Rachachlung
Die in dieser Verfügung angesetzien

»ne— 1. April, 1. August und 1.
j. I». — find bei der längeren Dauer
teilweise nicht eingehalten worden. Der
miß jedoch trotz der Einberufung vieler
M Heere ih e Schlagferiigkeit erhalten
Ich ordne daher hiermit an, daß noch
diese» Monat» in allen Gemeinden eine
Revision und Jnstanksetzung der Feuer-
kattfindet sowie Spcitzenprobe mit
Feuerwehrübung abgehalten wird, wozu
der Feuerwehrpflichligen vorher zu be-

nöligensall» neu aufzustellen sind
in dem zum 1. Augustd. I ». fälligen
Angaben über da» Geschehene und den
Fmerlöschgeräte. In dem Bericht ist

chen. wieviele Feuerwchrvsiichtigen z.
n find und wieviele davon an der

Wommen haben. Den gleichen An-
ich auch bezüglich der vorhandenen

^«erwehren entgegen.
Der Königliche Landrat.

^  v . Bezold.
witi»Bürgermeister de» Kreiser.

sidir

»dir

Verordnung über die Kartoffelversorg¬
ung im Wirtschaftsjahr 1917/18.

Vom 28. Juni 1917.
Der BundeSrat hat auf Grund de» § 3 de»

Gesetzes über die Ermächtigung des BundeSratS
zu wirtschaftlichen Maßnahmen uiw. vom4. August
1914 (Reichr-Gesetzbl. T . 327) folgende Verord¬
nung erlassen:

8 i
Die Kommunalv.rbände find verpflichtet, die

für die Ernährung der Bevölkerung vom 16. August
1917 bi« zum 15. September 1918 erforderlichen
Menacn an Kartoffeln nach den Vorschriften dieser
Verordnung zu beschaffen, soweit der Bedarf nicht
au» den in ihren Bezirken oerf■gbaren Vorräten
gedeckt werden kann.

Der Präsident de» Krieg«crnährungramtS kann
Grundsätze fttc die Berechnung de» Bedarf» auf¬
stellen.

8 2
Die Kommunalverbände haben die Versorgung

der Bevölkerung mit Kartoffeln zu regeln.
Die Kommunalverbände können den Gemeinden,

die nach der letzten Volkszählung mehr als zehn¬
tausend Einwohner hatten, mir deren Einverständnis
die Regelung de» Verbrauchs für den Bezirk der
Gemeinde übertragen. Die Beschaffung des Be¬
darfs liegt auch im Falle der Uebertrazung der
VersorgungSregelung aus die Gemeinden den Kom
munaloerbändenob.

Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen
bestimmten Behörden können Kommunalverbände
und Gemeinden zur Regelung der Versorgung ver¬
einigen. Sie können die Beriorgung ihres Be¬
zirke« oder eine« Teile« ihre« Bezirkes selbst
regeln. Soweil die Versorgung für einen größeren
Bezirk geregelt wird, ruhen die Besugnifle der zu
dem Bezirke gehörenden Kommunalverbände und
Gemeinden.

Der Prästdent de» KriegrernährungSamtSkann
Bestimmungen über die Art der Regelung erlaffen.

8 3
Der Bedarf der Kommunaloerbände, der Hee¬

resverwaltungen, der Marineverwaltung, der
Reichsbranntmeivstelle und der Trockenkartoffel-Ver-
wertu»gsgefc!lschastm. b. H. in Berlin wird von
der Reichrkartoffelstclle festgesetzt. Die Heeres¬
verwaltungen und die Marineverwaltung haben
ihren Bedarf an Kartoffeln bei der Reichskartoffel¬
stelle zu den von dieser bestimmten Zeitpunkten
anzumelden.

8 1
Die Reichskartoffelstclle kann die Lieferung der

von ihr festgesetzten Kartoffelmengen einem Ueber-
schußoerband oder einer Vermittlungsstelle(8 6)
übertragen. Die Bedarfsverbände find verpflichtet,
die zugewiesenen Kartoffelmengrn am Verladeort
abzunehmen oder die Abnahme durch den Abschluß
von LicferungSverträgen mit der ihnen bezeichneten
Stelle sicherzustellen. Den Bedarfsve,bänden gleich
stehen die Heeresverwaltungen, die Marineoerwal-
tung, die RcichSbranniwanstelle und die Trocken-
kartoffel-Verwertungsgesellschaft.

Die Reichskarloffeistelle oder die von ihr be¬
auftragten Stellen bestimmen, in welchen Mengen
und zu welchen Zeiten Kartoffeln au» einem Kom¬

munalverband an die ReichSkartoffelfielle oder die
von ihr bestimmten Stellen zu liefern flnd.

Die Reichskartoffelstelleschreibt die Bedingungen
der Lieserung und Abnahme vor.

* 8 5
Der Präsident de» Kriegsernährungsamt» kann

Grundsätze über die Verpflichtung der Kommunal,
verbände und der Kartoffelerzeuger zur Sicher¬
stellung und Lieferung der Kartoffeln ausstellen.
Er kann nähere Bestimmungen über die Verpfllch.
tung der Kartoffelerzeuger treffen und bestimmen,
daß Zuwiderhandlungen dagegen sowie gegen die
zu ihrer Durchführung ergehenden Anordnungen
der zuständigen Behörden mit Gefängnis bis zu
einem Jahre und mit Geldstrafe bi« zu zehntausend
Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft
werden, und daß neben der Strafe aus Einziehung
der Vorräte erkannt werden kann, auf die stch die
strasbare Handlung bezieht, ohne Uniers sied, ob
sie dem Täter gehören oder nicht.

8 6
Die aus Grund de» 8 ^ der Verordnung über

die Kartoffeloersorgnng vom 26. Juni 191#
(Reichr-GesetzblS . 590) den Landeszentralbehörden
auserlegte Verpflichtung, für ihren Bezirk oder
Teile ihre» Bezirke« Vermittlungsstellen(Lande»,
karloffelstellen, Prooinzialkartoffelstellen) einzurichten,
bleibt bestehen. Die Vermittlungsstellen sind Be¬
hörden. Die Landeszentraldehörden können nähere
Bestimmungen treffen.

Die Vermittlungsstellen und die Kommunal¬
verbände haben der Reichskurtoffelstelle auf Ver¬
langen Auskunft zu erteilen. Sjx find an die
Weisungen der Reichskartoffelstelle gebunden. Die
gleichen Verpflichtungen liegen den Kommunalver¬
bänden gegenüber den Vermittlungsstellen ob.

8 7
Der Kommunaloerband hat für jeden land-

wirtschastlichen Betrieb seines Bezirkes eine Wirt-
fchuftskarle nach den von der Reichskartoffelstelle
zu erlaffenden Bestimmungen zu führen und der
ReichSkartoffelfielle und deren Beauftragten auf
Verlangen die Einsicht in die Wirtschaftskarten
und die dazu gehörenden Aufzeichnungen zu gestatten.

Der Kommunalverband kann, unbeschadet seiner
Verpflichtung zur Führung von Wirtschaftskarten,
seinen Gemeinden für ihren Bezirk die gleiche
Verpflichtung auferlcgen.

Der Unternehmer eines landwirlschastlichen
Betriebs ist verpflichtet, auf Erfordern des Kom«
inunalverbande» oder der Gemeinde alle zur An¬
legung und Fortführung der WirlschaflSkarte er¬
forderlichen Auskünfte zu erteilen.

8 8
Jeder Kommunalverband haftet dafür, daß die

nach den §8 5 oder nach den auf Grund dieser
Vorschriften erlassenen Bestimmungen au» seinem
Bezirke zu liefernden Kartoffeln rechtzeitig geliefert
werden. Der Kommunalverband hat die festge-
setzten Mengen auf die Gemeinden oder unmittelbar
auf die landwirtschaftiichen Betriebe umzulegen.

Erfüllt der Kommunaloerband die ihm ob¬
liegende Lieferungspflicht nicht rechtzeitig, so kann
die Reichskarloffeistelle die Mengen, die innerhalb
des Kommunaloerbandes nach den auf Grund des
8 1 Abf. 2, der 88 3, 5 erlaffenen Bestimmungen



verbraucht werden dürfen, herabsetzen. Aus ihren
Antrag kann die Reichrgeireidestelle die Lieferung
der der Bewirtschaftung der Reichsgelreidestelle
unterliegenden Erzeugniffe an den Kommunalverband
einschränken- oder einstellen. Die Anordnungen der
Reichskarloffelstelle und der Neichsgelrejdestelle er¬
folgen im Einvernehmen mit der Landeszentralbe
Hörde; wird ein Einvernehmen nicht erhielt, so
entscheidet der Präsident de« KriegSernährungSamtS.

D r Kommunalverband kann die vorgrnommenen
Kürzungen derart auf die Gemeinde» oder auf die
landwirtschaftlichen Betriebe verteilen, daß in erster
Linie die Gemeinden oder die Betrübe betroffen
werden, die ihre Lieferung-Pflicht nicht erfüllt
haben. Der Kommunaloerband kann innerhalb
seiner V'rteilungsbefugniS auch die Lieferung
anderer Bedarfsgegenstände den Gemeinden oder
den Betrieben gegenüber einschränken oder einstellen.

Die Vorschriften im Abs. 3, z findenk ine
Anwendung, soweit die Lieferung ohne Verschulde»
eines Lieferungspflichtigen unterbleibt.

89
Die Gemeinde haftet dafür, daß die »ach§ 8

Abs. 1 au« ihrem Bezirke zu liefernde» Mengen
rechtzeitig geliefert werden. Sie kann die ihr zur
Lieferung ausgegebenen Mengen auf ihre land¬
wirtschaftlichenBetriebe umlegen.

Hat die Gemeinde ihre Lief̂rungSpflicht nicht
erfüllt und macht der Kommunalverband von feiner
Befugni« nach§ 8 Abs. 3, die Kürzung auf die
Gemeinden zu verteilen, Gebrauch, so kann die
Gemeinde die Kürzung derart auf ihre landwirt-
schafilichen Betriebe verteilen, daß in erster Linie
diejenigen betroffen werden, die ihre Lieferungi-
Pflicht nicht erfüllt haben. Die Gemeinde kann
innerhalb ihrer Vrrteilungrbefugnis auch die
Lieferung anderer Bedarfsgegenstände den Betrieben
gegenüber einschränken oder einstellen.

§ 10
Die Kommunalverbände haben die übernommenen

Mengen, soweit sie sie nicht- alsbald verteilen,
sorgfältig einzumieten oder einzulagern. Beim
Einmieten und Einlagern und bei den sonst zur
Erhaltung der Kartoffeln nötigen Maßnahmen find
Sachverständige zuzuziehen. Die Landeszentralbe-
hörden treffen die näheren Bestimmungen.

Die Kommunalverbände und die Vermittlungs¬
stellen(8 6) können in ihrem Bezirke Plätze für
das Einmieten und Räume für das Einlagern in
Anspruch nehmen. Die höhere Verwaltungsbehörde
entscheidet über Streitigkeiten, insbesondere über
die Höhe der Vergütung, cndgül ig.

8 11
Die Kartoffelerzeuger sind verpflichtet, die

Kartoffeln sachgemäß zu ernten. Die Land-rze»-
tralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden
können nähere Anordnungen treffen. Die Kartoffel¬
erzeuger sind ferner verpflichtet, die zur Erhaltung
und Pflege erford rlichen Handlungen vorzunehmen.
Sie dürfen die Kartoffeln in Höhe der bei ihnen
sichergestelllen Mengen nicht verbrauchen oder bei-
seiteschaffen. Durch Rechtsgeschäftdarf über die
fichergestellten Mengen nur zur ErfÜlluna der
Verpflichtung zur Lieferung verfügt werden. Rechtr-
geschäftlichen Verfügungen stehen gleich Verfügungen,
die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrest¬
vollziehung erfolgen.

8 12
Da« Eigentum an Kartoffeln, die noch den

auf Grund dieser Verordnung erlassenen Bestimm-
ungrn zu liefern sind, kann durch Anordnung der
unteren Verwaltungsbehörde auf den Kommunal¬
verband oder die von der unteren Verwaltungs¬
behörde bezeichnete Person übertragen werden.
Die Anordnung kann an den einzelnen Besitzer
oder an alle Besitzer dcS Bezirkes od>r eines Teiles
de« B zirke« gerichlet werden. Im ersten
Fall geht das Eigentum über, sobald die
Anordnung dem Besitzer zvgeht, im zweiten Falle
mit dem Ablauf des Tage« nach Ausgabe des
amtlichen Blattes, in dem die Anordnung amilich
veröffentlicht wird.

Der Enteignung soll die Aussonderung der zu
enteignenden Mengen vorauSgehen. Die untere
Verwaltungsbehörde kann die Kartoffelerzeuger zur
Aussonderung der zu liefernden Mengen ouffordern
und, wenn sie dieser Aufforderung nicht Nachkommen,
die Aussonderung auf ihre Kosten vornehmen
lassen. Di- Vorschrift im Sotz 2 gilt entsprechend
für die Anlieferung der enteigneten Kartoffeln bis
zur nächsten Verladestelle.

Für die enteigneten Vorräte ist ein Uebernahme-
preis zu zahlen, der unter Berückstchtiqung de«
Höchstpreises sowie der Güte und Verweubarkeit
der Vorräte festgesetzt'wird. Hat der zur Lieferung
Verpflichtete einer Aufforderung der unteren Ver-
waliungsbehörde zur Lieferung innerhalb der ihm
gesetzten Frist nicht Folge geleistet, so ist der ihm
zu zahlende Ubernahmeprei« um sechzig Mark für
die Tonne zu kürzen. Der Betrag, um den der
Uebernahmeprei« gekürzt wird, fließt dem Kom-
munalverbande zu, aus besten Bezirk die enteignete
Menge in Anspruch genommen wird.

Streitigkeiten, die sich au« der Anwendung der
Vorschriften im Abs. 1 bis 3 ergeben, entscheidet
endgültig die höhere Verwaltungsbehördede» Be
zirke», in dem sich die Kartoffeln zur Zeit der An¬
ordnung befinden.

8 13
Der Präsident de» Kriegsernährungsamt« kann

das Verfüttern von Kartoffeln und von Erzeugnissen
der Kaitoffeltrocknerei und der Kartoffelstärkefabri-
kation sowie da» Vergällen und Einsäucrn beschrän¬
ken oder verbieten. Er kann bestimmen, in welchem
Umfang und unter welchen Bedingungen Kartoffeln
und die genannten Erzeugniffe zur Herstellung
gewerblicher Erzeugniffe verwendet werden dürfen.

Er kann zu den von ihm bestimmten Zeitpunkten
Ermittlungen über Vorräte von Kartoffeln sowie
von Erzeugniffen der Kartoffeltrocknerciund Kar-
loffelstärkefabrikation anvrdnen.

8 14
Der Verkehr mit Saatkartoffeln wird in einer

besonderen Verordnung geregelt.
8 15

Die Beamten der Polizei und die von der
Reichskartoffelstelle, den Vermittlungsstellen, den
Kommunalverbändenoder der Polizeibehörde beauf-
tragien Personen sind befugt, in Räume, in denen
Kartoffeln gelagert, feilgehalten oder oerarbeitet
werden, sowie in Räume, in denen Vieh gehalten
oder gefüttert wird, einzutreten und daselbst Be¬
sichtigungen vorzunehmen.

Die Besitzer der Räume sowie die von ihnen
bestellten Beiriebrleiler und Aufsichtspersonen haben
den nach Abs. 1 zum Betreten der Räume Berech¬
tigten auf Erfordern Auskunft über die vorhandenen
Vorräte, ihre Herkunft und die Art ihrer Ver-
Wendung zu erteilen.

8 I«
Die Landeszentraibehördenerlassen die Bestim¬

mungen zur Ausführung dieser Verordnung, so-
weit sie nicht vom Präsidenten de» Kriegsernäh-
rungsamts oder von der Reichskartoffelstelle zu
erlaffen sind. Sie können anoidnen, daß die den
Kommunalverbänden und Gemeinden auserlcgtcn
Verpflichtungen durch deren Vorstand zu erfüllen
sind.

8 17
> Mi! Gefängnis bis zu einem Jahre und mit

Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark oder mit einer
dieser Strafen wird bestraft:

1. wer den auf Grund der §§ 2, 13 erlassenen
Bestimmungen zuwiderhandelt;

3. wer den Vorschriften im § II oder den auf
Grund der § U erlassenen Bestimmungen
zuwiderhandelt:

3. wer die Auskunft, zu der er nach§ 7 Abs
3, § 15 Abs. 2 oder nach den auf Grund
de« 8 13 Abs. 2 erlassenen Brstimmungen
verpflichtet ist, nicht erteilt oder wissentlich
unrichtige oder unvollständige Angaben macht;

4. wer der Vorschrift im § 15 Abs. 1 zuwider
den Eintritt in die Räume oder die Besich¬
tigung verweigert.

Neben der Strafe können die Vorräte auf die sich
die stiafbare Handlung bezieht, eingezogen werden,
ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder
nicht.

Bei vorsätzlichem Verschweigen, Beiseiteschaffen,
Veräußern oder Verfüttern von Vorräten muß die
Geldstrafe, wenn ausschließlich auf sie erkannt wird,
mindestens dem zwanzigfachen Werte der Vorräte
gleichkommen, auf die sich die strafbare Handlung
bezieht.

8 18
Der Präsident de« KriegSernährnngSamt« kann

Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung
zulnsien. § 19

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Veikündung in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkt
tritt die Verordnung über die Preisfestsetzung bei

d»

Enteignung von Kartoffeln vo«, .
(Reichr-Gefetzdl. S . 140) auß^

Der Reichskanzler bestimm,
Außerkrafttretens dieser Verordn»«?

Berlin, den 28. Juni 1917/*°
Der Stellvertreter de«

_ ^ 1!^ ;
Bekanntrnach^
Nr. W. I 1770/5. 17 a '

betreffend Beschlag,, ^ ,
reiner Schafwolle , SW P
Mohär , Alpaka , Kasch'
deren Halberzengnifs^

Abgänge «.
Vom 1. Juli 19,7

Nachstehende Bekanntmachung '
des Königlichen Kriegöministeliumz
allgemeinen Kenntnis gebracht«si >,
daß, soweit nicht nach den
setzen höhere Strafen verwirkt sind
Handlung nach§ 6 der Bekanntmas
Sicherstellung von Kriegsbedarf j«
vom 36. April 1917 (Reiche-G-sitz
bestraf, wird. Auch kann derBetriebe
gewerbes gemäß der Bekanntmachung
Haltung unzuverlässiger Personen von,
23. September 1915 "
untersagt werden.

8 1
Bo« der Bekanntmachung i.

Gegenstände. 04
Von dieser Bekanntmachung werde«

») ungefärbte und gefärbte uj ne
Kamelhaare. Mohär. Alpafg
ungewaschen, rückengewasch^ 's
gewaschen, karbonisiert,
untereinander oder mit anbettjlstoffen,

b) ungefärbte und gefärbte<SPjn,
reiner Glaswolle, Kamelha«
Alpaka, Kaschmir, also Karting°
linge, Abgänge und Abfälle
dieser Spinnstoffe aus
Kämmerei, Kammgarn- und gj
spinnerei. Weberei, Stickerei,
oder sonstigen Zweigen der&
auch in Mischungen unlereiE"
mit anderen Spinnstoffen.

Beschlagnahme. 1 J
Alle v n dieser BekanntmachungHzL

Gegenstände werden hiermit beschlagnahm
sich nicht au« vcn nachfolgenden Bräi»>,
Ausnahmen ergeben.

8 3
Wirkung der Beschlagnahm. - ;

Die Beschlagnahm: hat die Wirkung,, 1
Vornahme von Veränderungen an den, \ i
berührten Gegenständen verboten ist irndi Hi
schäftliche Verfügungen über diese niW»
Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen ÜÄ
sügungen gleich, die im Wege d-r Zm
streckung oder Arrestvollziehung eifolgtn.
der Beschlagnahme sind alle Verändewgt
Verfügungen zulässig. die mit besondererZO
der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Köchlii
ßischen Kriegrministeriums oder auf Kit
nachfolgenden Bestimmungen erfolgen.

8 4
VerLvtzerungserlaubntt.

Trotz der Beschlagnahme ist dieÄ
und Lieferung der von dieser Bekanntlich

*) Mit Gefängnis bi» zu einem%
mit Geldstrafe bis zu zehntausend
bestraft:

i . :
2. wer unbefugt einen beschlagnaho

standb-iseiteschafft, beschädigt odn
verwendet, verkauft oder kauft»da
dere« BeräußerungS- oder
über ihn abichließt; \

3. wer der Verpflichtung, die besW
Gegenstände zu verwahren undM
behandeln, zuwiderhandelt,

4. wer den nach8 5 erlaffenen Iw*
bestimwungen zuwiderhandelt-



„Äflbe an die KriegSwollbedarf.
^Berlin SW 48 . Verl . Hede,

»»erattiflc Veräußerung wird von
^ak .dais ' Aktiengestllichaft ein Ver.

in dreifache - Ausfertigung aus-
rin “

l ntQu«fettifl un fl bat der Veräußerer
. L-u"'. « ohsioff.Ableilung des Königlich

-r '^ ^ miniiieriumr (Woilbedars -Prü-
Ä »ctU « SW 48 - Verl . Lebemann.

ji) ^̂ , .ifchrieben und mit Firmenstempel

Hr

’ßeiitul
- jcbci

t«' “ ,üa ud6 einzusenden.
511,1 jni 4fettwung behält die KriegSwoll-

F '̂ ^ schaft. die dritte ha >der Veräußerer

' ^ "inen " Gegenständen , deren Ankauf
° Mdorf -Aktiengesellschaft ablehnt , sind

WT  Mchen nach Empfang des ab.
. 1 r^ idcS Muster unter genauer Angabe
t » n Mengen an die KriegS -Rohstoff-

W. I.) de» Königlich Preu-
^Ministerium « Berlin 8W 48 , Verl.
^ q/10 zu senden. Die KriegS-Roh-

bestimmt über die Verwendung

der KriegSwollbedarf Akiienge-
- lafalenbert Uebernahmepreitz entscheidet

tgunfl endgültig
e , Höchstpreise für die Gegenstände

0 Jefett sind , die zuständige höhere
Mwaitungsbehörde,

, ;, „.,it Höchstpreise für die Gegenstände
u ‘>2 festgesetz! find, dar Reichrsch'edrge-
1 k « sür Kriegswirtschaft.

g rückhaltung eschlagnahmiec Gegenstände
Mg ru gewärtigen.

8 5

Se-arb-itnngserlaubnis
der Beschlagnahme ist da » Waschen,
Mischen, Färben . Filzen und Verspinnen

^liLe andere Art der Verarbeitung und
ma der von dieser Bekanntmachung be-
Aeqenstände zur Herstellung solcher Halb,
imerreugniffe gestattet , deren Anfertigung
U von der KrtegS -Rohstoff -Abteilung des
Preußischen KriegsministcriumS genehmigt

nbettj

Mweis dieser Genehmigung ist vom
_t tr  Rohstoffe durch einen amtlichen
^ zu führen , der von der KriegS -Rohstoff-

(Wollbedars -Prüfungsstelle ) de» König-
PMchen Kriegsministeriums mit Ge.
Mivermerk versehen ist.
LL der Heere «, oder Marineverwaltung,
t- beim Inkrafttreten dieser Bekanntmachung

» ton der KriegS -Rohstoff Abteilung (Woll-
Wsnngsstelle ) de« Königlch Preußischen

^M -riumS genehmigte Belegschein auf
ttt i dir Bekanntmachung Nr . W . I . 770/12.
_jj so A. vom 31 . Dezember 1915 erteilt
’n Willen nach Maßgabe dieser Belgscheine

ßhrt werden-J»eikung: Vordrucke der amtlichen Be¬de find bei der Vordruckverwaltung der
«ftoff -Abteilung de« Königlich Preußischen
MniumS , Berlin SW 48 , Verl . Hede-
«!. 9/10 , anzufordern . Die Anforderung
i deutlicher Unterschrift » genauer Adreffe und
fMeustempel zu versehen.

8 «
itne von der Beka « » tMachu « g.

zeuommen von den Anordnungen dieser
lmchung sind

!l. Wollen der deutschen Schafschur und
da» Wollgefälle bei den deutschen Gerbereien
(auch da « Wollgefälle von ausländischen
Fellen) ; auf diese findet die Bekannt¬
machung Nr . W . I . 1771/5 . 17 . K. R
A. vom 1 . Juli 1917 , betreffend Be-
schlagnahme und Bestandserhebung der
deutschen Schafschur und de» Wollge.
salle» bei den deutschen Gerbereien , An¬
wendung.

Bei der Verarbeitung und Ver-
Wendung dieser Wollen ist jedoch ebenfalls
der Nachweis der Verwendung zur Er-
Wung von Aufträgen der Heeres - oder
Marineverwaltung nach Maßgabe des
8 5 Abs . 2 dieser Bekanntmachung
durch Belegfchein zu erbringen;i

2 . diejenigen von der Bekanntmachung be¬
troffenen Gegenstände , welche seit dem
14 . August 1915 vom Reichrausland
(nicht Zollausland und besetzte Gebiete)
nach Deutschland eingcführt worden sind.87
» « fragen nnd Anträge.

Anfragen oder Anträge , welche diese Bekannt¬
machung betreffen . sind mit der Kopsschrift „ Spinn¬
verbot " an die Kriegs -Rohstoff - Abteilung , Sektion
V/ . I . de« Königlich Preußischen Kriegsministerinms,
Berlin SW 48 . Verl . Hedemannstr . 9/10 zu
richten.

Diese ist sür die Genehmigung von Freigaben
ausschließlich zuständig.

8 8
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Juli
1917 in Kraft.

Die Bekanntmachung Nr . W . 1 770/12 . 15.
K. R . A . vom 31 . Dezember 1915 wird durch
diese Bekanntmachuug aufgehoben.

Frankfurt ( Main ) , den 1. Juli 1917.
Stellv . Generalkommando

de« 18 . Armeekorps.

Nr . » st . 848/8 . 17 . K . R . A.

VekannlmaHun^.
Auf Grund des 8 9b des Gesetzes über den-

Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851 (G S.
S 451 ff.) in Verbindung mit dem Gesetze vom
11 . Dezember 1915 (R . G . Bl . S . 813 ) betreffend
Abänderung des Belagerungszustandgesetzes in
Bayern auf Grund Art . 4 Ziffer 2 des Gesetzes
über den Kriegszustand vom 5 . November 1912
in Verbindung mit dem Gesetze vom 4 . Dezember
1915 zur Abänderung de» Gesetze« über den
Kriegszustand wird hiermit nachstehendes bekannt
gemacht:

a) für Roheisen , Rohstahl , Halbzeug und
Erzeugniffe au « Eisen und Stahl gewalzt
oder gezogen , dürfen keine höheren Preise
gefordert oder gezahlt werden , als die
vom Deutschen Stahlbund in einer von
der KriegS - Rohstoff Abteilung de» Kriegs¬
ministeriums genehmigten Preisliste jeweils
festgesetzten Preise.

d ) die jeweils gültige Preisliste liegt beim
Beauftragten de « Kriegsministeriums beim
Deutschen Stahlbund auf ; an diesen sind
auch alle diese Verordnung betreffenden
Anfragen zu richten.

M t Gefängnis bi« zu einem Jahre wird be¬
straft . wer die vorstehenden Anordnungen Übertritt
oder zur Uebertrelung auffordert oder anreizt ; beim
Vorliegen mildernder Umstände kann auf Haft oder
Geldstrafe bi » zu fünfzehnhundert Mark erkannt
werden.

Frankfurt (Main ) , den 2 . Juli 1917.
Stellv . Generalkommando

de» 18 Armeekorps.

Wchtmtlichtt Teil.
Zürn 30jährigen Regierungs-

jubiläum des Königs Ferdinand
von Bulgarien.

Inmitten der blutigen Wirren des furchtbaren
Völkerrittgens begeht König Ferdinand von Bul¬
garien fein 30jährigeS Negierungsjubiläum . Mi»
treuer Liede und Dankbarkeit feiert ihn das tapfere
Volk der Bulgaren , da » er in zäher Arbeit
national und kulturell zu hoher Blüte gebracht hat
und dem er in diesem Kriege durch seinen Beitritt
zum Dreibund Deutschland — Oesterreich -Ungarn—
Türkei die Erfüllung seiner glühenden Wünsche
gebracht hat , die unter serbischer und rumänischer
Herrschaft schu achtenden nationalen Volksteile wieder
mit dem Mutterreich vereinigt zu sehen . Aber
auch seine Verbündeten , Monarchen wie Völker,
grüßen an diesem Ehrentage den ritterlichen und
klugen Herrscher und fein tapfere » Volk , mit denen
sie nicht nur auf « innigste durch gemeinsame
Jntereffen und Ziele , sondern auch durch gemein¬
same « Kämpfen , durch brüderlich gemeinsam ver-
goffene » Blut so vieler Heldenföhne und durch ge¬
meinsam getragene Not verbunden sind.

Vor 30 Jahren , am 7 . Juli 1887 , wählte
die Sobranje , nachdem Rußland den ihm miß¬
liebigen . Fürsten Alexander von Bulgarien all¬
dem Hause Battenberg gewaltsam zör Abvankung
gezwungen halle , wiederum gegen den Willen
Rußland », ja ganz Europa » den jugendlichen
Prinzen Ferdinand von Koburg und Fürsten von
Bulgarien . Ein weniger willensstark und tatkräftig
mranlagtec Mann wäre vo dem Willen und der
Unfreundlichkeit der europäischen Kabinette zurück¬
geschreckt. der Koburger Prinz nahm aber trotz ajlem
die ihm dargeboiene Krone an und hielt schon am
22 . August 1887 seinen seitlichen Einzug in
Sofia.

Zielbewußt und zäh , taktvoll und klug wußte
der jung - Fürst seine Stellung , die anfangs durch
russische Intrigen dauernd gefährdet wurde , zu be¬
festigen und seine politischen Ziele zu v rsolgen.
Es gelang ihm verhältnismäßig rasch , Ruhe und
Ordnung im Lande wied r herzustellen , da» Wirt,
schafirleben durch Verbesserung ver Verkehrsverhält-
mffe und durch Kräftigung der Finanzen zu heben
und ein zuverlässige » und schlagfertige « Heer zu
schaffen. Durch außergewöhnliches diplomatischer
Geschick ausgezeichnet , vermochte Fürst Ferdinand
die Beziehungen zu den Großmächten freundschaft¬
lich zu gestalten und durch günstige Handelsver¬
träge seinem Lande den wirtschaftlichen Ausstieg
zu sichern. Am 5 . Oftober 1908 erkürte er Bul¬
garien al » Königreich , beendete damit auch äußerlich
das Abhängigkeitsveihälinir von der Türkei und
nahm den alten Zareniilel wieder an.

Im ersten Balkankcieg 1912 , der di- Lösung
der Naiionaiiiälensrage in dem europäischen
Wetterwinkel bringen sollte , zeigte sich die außer,
ordentliche militärische Kraft Bulgariens . Wenn
er der serbischen Ränkesucht . die von Rußlands
Wohlwollen unterstützt war . und einer übermächtigen
Koalition der früheren BundeSgenoffen , verstärkt
durch da » vom Kriege verschont gebliebene Ru¬
mänien , auch gelang , die Bulgaren und die Früchte
ihrer Siege zu prellen und ihnen sogar noch Teile
ihre « Landes zu rauben , so ist der militärische
Ruhm der bulgarischen Armee dadurch nicht ge-
schmälert morden . Bald kam sür da » qedemütigte
Land die Stunde der Vergeltung , und da« ganze
bulgarische Volk jubelte seinem Herrscher zu, als
«t am 12 . Oktober 1914 in einem flammenden
Aufruf die Bulgaren zum Kamps gegen den
„schurkischen Nachbar " und zur Befreiung Maze¬
doniens aufricf . In ruhmvollem Siegeszuge
haben die Bulgaren . Schulter an Schulter mit
den deutschen und österreichisch -ungarischen Bunde «,
genossen , innerhalb 2 1/ , Monaten dar treulose
Serbien , die Brutstätte der Serajewoer Mordtat,
zu Boden geschlagen . Und als im Spätsommer
1916 auch Rumänien auf die Seite der Entente
trat , hallen die Bulgaren weiter die Gc .nigtuung,
den hinterlistigen Dieb der Dobtudscha züchtigen
zu können . Mackensen warf in überwältigendem
Ansturm mit den Truppen der vier verbündeten
Reiche au h diesen neuen Feind nieder und befreite
altbulgarischen Boden von diückendei Fremd.
Herrschaft.

Zar Ferdinand sieht heute , rückschauend auf
sein schwieriges und verantwortungsvolles , aber
ersolgretches Wirken in einer nunmehr 30jährigen
Regierungszeit , mit Stolz und Genugtuung sein
Volk groß und stark , kulturell und wirtschaftlich #
zu einem vollwertigen Miiglied der europäischen
Staatengemeinschaft herangewachsen , der Verwirk¬
lichung seiner nationalen Träume nahe , gestützt
durch Treue und mächtige BundeSgenoffen . In
schwerster Zeit hat er sein Werk , die völkische Ver¬
einigung der bulgarischen Ration , vollendet , und
er wird erhalten bleiben rank der Tapserkeit.
Zähigkeit und Siegeszuversicht seiner Bulgaren
und der ihnen verbündeten Völker und Monarchen.

ver Krieg.
WTB Gr 0 ßes Hauptquartier,  5 . Juli'

Amtlich ) .
Westlicher Kriegsschauplatz:

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
In Flandern und im Artois blieb gestern die

Feueriätigkeit gering . An mehreren Stellen wurden
feindliche Elkundungsvvrstöße abgewiesen.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz
Unser Gelanbegewinn am Ehemin de« Dame-

östlich Cerny oeraniaßte dir franzöf . Führung auch

1



»estern und heule morgen wieder zu aiigtiffen, die
verlustreich schftterten Bisher Huben die Franzosen
dort 15nial ohne jeden Erfolg, jede-mal aber unter
erheblichen Opfern an Toten. Verwundeten unv
Gefangenen, versucht, den verlorenen Boden zurück¬
zuerobern.

Auf beiden MauSufern nahm abendsd-r
Feuerkampf zu.

Heeresgruppe Herzog Nbrechi.
In de» letzten Tagen führten Aufklärungs¬

abteilungen östlich der Mosel mehftach gelungene
Unternehmungen durch.

Eine« unserer Fliegergeschwader griff gestern
Vormittag die mlitäriiJlien Anlagen und Küsten«
werke bei Har wich an der Ostküste England« a,.
Trotz starker Abwehr von der Erde und durch eng¬
lische Luftstreitkräfte gelang es. mehrere tausend
Kilogramm Bomben inS Ziel zu bringen und gute
Wirkung zu beobachten. Sämtliche Flugzeuge sind
unversehrt zurückgekehrt.

Oestlicheu Kriegsschauplatz
Front de» Generalfcldmarschall« Prinz Leopold

von Bayern.
Auf dem Kampffelde in Ostgalizien herrschte

gestern nur geringe Feuertäiiqkeit. Es kam auf
den Höhen bei Brzezany zu örtlichen Gefechten, bei
denen die Ruffen aus einigen Trichierlinien ge.
warfen wurden, in denen sie sich noch gehalicn
Hallen. In den benachbarten Abschnitten blieb es
im allgemeinen ruhig.

An der
Front de» Generaloberst Erzherzog Josefund bei der
Heeresgruppe des Genera'.felvmai schall«

von Mackensen
zeigte sich vereinzelt der Feind tätiger al» sonst.

Mazedonische Front
Die Lage ist unverändert.

Der Erste Generalquartiermeister.
Ludenvorff.

Allen dcnm, die unserer lüden
Muiler das letzte Geleit pezebcn, den
Diakonissinnen sowie den Spendern
von Kiänzen Dank. Besonderen Tank
Herrn Deka» Bohri«  für die
Trostesworie am Grabe.

Familie fritj Petri.
Familie Heinrich Philippi.

Usingen , im Juli 1917.

Für die mel.n Beweise he>z-
licher Teilnahme »ährend der Krank-
h il, beim Hinscheiden und bei der
Beerdigung unserer lieben Mutier
sagen wir Allen innigsten T ank.
Ganz besonderen Dank sprechen wir
au« den Spendern von Kränzen.

Familie 6 g. dicht,
Familie fr . Bäppler,
Familie franj CdeiB,
Familie Jakob Orant.

Usingen » im Juli 1917.

Lokale und provinzielle Nachrichten.
* Am 2. 7. 17 ist eine Bekanntmachung bet

treffend„Höchstpreise für Eisen und Stahl" erlaflen
worden. Der Wortlaut der Bekanntmachung ist
in der vorliegenden Kreisblatt-Nummer enthalten.

— Biebrich , 4 Juli . Als Kreisjugend-
pfleger im Hauptamt hat der Landkreis Wiesbaden
den Turnlehrer vom Kgl. Gymnasium in Wies¬
baden Philippi angestelli.

— Bon » Westerwald. Ein junger Mann
in Hillscheid, der auf Kirschen Bier getrunken hatte,
erkrankte dermaßen, daß er nach einem Tage starb.

Vermischte Nachrichten.

Fttitttilligt VerllkigkrtiU
Freitag , de « 13 . Juli , mittag« l Uhr

Uhr anfangend. läßt der Unterzeichnete in seiner
Behausung öffentlich, meistbietend, gegen bare
Zahlung freiwillig versteigern:

2 trächlige Fahrkühe,
1 Rind ( lo Monate alt),
2 Wagen, 3 Pflüge, 1 Egge,
sämtlUe« Fahrgeschirr,
1 Putzmühle, 1 Schrotmühle,
1 Häckselmaschine, 1 Kohlrabenmühle,
1 Badenia -Milchzentrisuge,
mehrere HauSgrrälschaften,
Sensen und Sicheln.

R - d a,  d . Weil , den ö Juli 1917.
2) Kaufmann Heinrich Müller

Jn kaust« gesucht: m,int*3 6"

— Keine Nahrungsnot — keine Woh¬
nungsnot mehr in Deutschland?  u „ab«
hängigkeit der Ernährung vom Auslande durch
ländliche Siedlungen, Heimstätten für Krieger- und
andere Familien wird unserem Volke gewährleistet,
wir die Gesellschaft für Heimkuliur in Wiesbaden
in ihrer von DirektorE. Abigk herausgegebenen

' Denkschrift(Auflage 100 000. Preis Mk. 1.20)
nachweist. Unsere Heerführer haben übereinstimmend
die Bedeutung de« in Anrechnung seines Ertrags
kostenfrei(ohne Zins) zu bewohnenden Eigenheime,
auf eigener Scholle in besonderen Zuschrifien in
dieser Denkschrift gewürdigt, die alle« enlhäli. was
man über diese Wohnungsfragen, Eigenheimbau,
Wert des Gar enbaues und der Kleintieizucht aiffen
muh. Die Veieinszeiischiifl„Hnmkultui —
Deutsche Kultur" mit den Beilagen„Da« Land¬
leben" und Siedlungsderatungen erhalten die Mit¬
glieder mit mehreren großen Buchgaben kostenlos
laut Vereiiisdruckfachen(diese gegen Rückporto)

Anjkigtu.
Arbeiterinnen

für leichte Munitionsurbeit werden eingestellt.
Hugo Este,

3b) Ustngen.

, . 4 Zimmerhaus
mit kleinem Stall, größerem Garten und 2 bi«
3 Morgen daran liegendem Gelände. Genauste
Offerten nach Frankfurt a . M Eschers¬
heim. EscherShermei'Lrndstraße 422. (*

Stachel-u.Iohaaaislikkrru
kauft
l)

Kaspar Hardt.
Gasthaus „Ad>er".

DasAushebk«des Mühlgrabens
im Akkord zu vergeben. (1

Kötter. Walkmühle.

Rach Einstellung eines Gehilfen
ist mein

Frisier-und Rasier
geschäst

wieder geöffnet. Ich bitte um
geneigten Zuspruch (3

Karl Schütz, Friseur.

Glucke mit 15 Kücken
zu verkaufen.
*) Schöffe», Neuweilnau.

KeliMmchii, der IM
Diese Woche (2  7 . bi« g J

frischem Fleisch einschließlich mit z,/
karte 300 Gramm zur Abgabe

Verkaufsstelle» sind:
MetzgereienS 'einmrtz. Philippi

3" der Metzgerei Steinmetz koml°
zur Ausgabe. ^

Flcischabholungszeilen:
7- 8 Uhr Bezirki
8—9 Uhr Bezirkz

9- 10 Uhr Bezirk z'
10- 11 Uhr Bezirk4

Ufingen, den6. Juli 1917.'
Städtischer LehA,
s . » Der Magjtz^L ' bmann.

! VTachdem ich Dr. Hochs Kn„• -IX torium länorf>rt> 7oU  J™
!

. tonum längere Zeit mitbesucht habe, erteile ich

| Klavierunterric)

!
Hnna MombergCr

Usingen.

•*-» -1-

Tüchtiges Mäh
ür Haus» und Feldarbeit per sofort

Frau Jean ^
_ (Nassauer hg1)

üc Hausarbeit und zur Mithilfe im fiabtnj
Jamin , Oberu

1) Austrabe 22. J ei,

Mdchsn
ru alt. Ehepaar für Küche und Hausarbij,,
noch Homburg'Gonzenheim.
^b) Fohr, Frankechj

Fleißige Mädch
im

für fanbere Arbeit sofort gesucht.

Maschinenfabrikh
Ferdinand Beissinjer?

Oberurseli. T,

Nllckrrk-Mchms
4 Zimmer, Küche und Zubehör, per1.1
anderweit zu vermieten.
2) Gg. Keth, BahnhofÜr.Ä

tat
St

W

Bringt ener Gold znr ReichstM

Gottesdiensti« der evangelische»
Sonntag, den8. Juli 1917.

5. Sonntag nach Trinitatis.
Vormittags 10  Uhr.

Predigt: Herr Dekan Bohr  iS.
Lieder Nr. 28, 1—2. — Nr. 234,1—4iu .

Nachmittags1*/. Uhr: KindergotteSdin» j
Lieder: Nr. 410,1—g. Nr. 393 und 1

Amtswoche: Herr Dekan Bohris

Gottesdienst in der katholische«
Sonntag,  den 8. Juli 1917.

Vormittags9*/, Uhr. — Nachmittags2w

Hierzu da» „Illustrierte
_ _ blatt" Nr. 27 und de« SM

Wochenblatt Nr. 24.
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